
176 derBeilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (52 der Beilagen): 
Bundesgesetz über Xnderungen und Ergän­
zungen der Strafprozeßordnung und des Ge-

schwornen- und Schöffenlistengesetzes. 

Die Regierungsvüdage über Änderungen und 
Ergänzungen der Strafprüzeßordnung und des 
Gesdlwürnen- und Schöffenlis,tengesetzes wurde 
in der Sitzung de~, Justizaus'schusses vüm 25. Ok­
tober 1956 einem Unterausschuß zur Vürbera­
tung zugewiesen. Der Unterausschuß, dem die Ab­
geürdneten Dr. He t z e na u e r, Dr., K r a n z 1-
m a y r, Dr. N em e c z, Ei h e g ger, HO'l z­
fe i nd und M a ,r k angehörten, unterzO'g die 
Regierungsvürlage einer eingehenden Beratung 
und schlug einige Abänderungen vür. 

Die Regierungslvürlage bezweckt in erster 
Linie, die nödgen Sündervür,s,chriften für das 
Strafverfahren gegen Heeresangehörige zu s,chaf­
fen. Diese Sünd'ervünchriften waren in der 
Ersten RepubIik in der StrafprüzeßnO'veHe vüm 
15. Juli 1920, StGBI. Nr. 321, zusammengefaßt. 
Diese Novelle trat durch die Einführung deut­
s,chen Wehrrechtes außer Kraft. Als im Jahre 
1945 das ö~terreichioche Stralverfahrensrecht 
wiederhergestellt worden ist, führte man diese 
SündervO'rschriften zunämst nicht w[eder ein, da 
ein Bundesheer nicht aufgestellt werden künnte. 
Die AufsteUung eines Bundesheeres ma·cht sü,lme 
Sündervürschri.ften nun wieder unentbehrlich. 
Die Regierungsvürlage s·chließtsich sO' eng als 
möglich an das' seinerzeitige Sünderverfahrens­
recht für Heere,sangehörige an. 

Die Gelegenheit dieser Nüvellierung des Straf­
verfa'hrensrechtes soll auch benützt werden, um 

. das unüberSlichtlime Fristenredlt des Strafver­
fahrens zu vereinheitlichen. Schließlich sollen 
auch Ungleimmäßigkeiten beseitigt werden, die 
da5 Geschwornen- und Scliäffenlistengesetz in 
seiner geltenden Fassung für vers,chiedene Kate­
gorien öffentlicher Bediensteter mit sich bringt. 

Der Justizaus~lchuß hat in seiner Sitzung am 
17. Jänner 1957 in A.nwesenheit des Bundes­
ministers für Justiz Dr. T sc h ade k und des 
Staatssekretän Dr. S t e p h a n iden Berimt des 

Unterausschusses entgegengen6mmen und die 
Regierungsvürlage mit den vüm Unterauss.chuß 
vO'rgesdllagenen Abänderungen in Beratung ge­
zügen. 

pie Beratungen im Jusüzausslchuß hatten fül­
gendesErgehnis: 

Der Ausschuß hat den Titel der Regierungs­
vürlage abgeändert. Nach Art. IV der Vürlage 
süllen - wie aus der umfassenden Fürmulierung 
und au~ den Erläuternden Bemerkungen hervor­
geht - nicht nur bestimmte Fms'ten der S t r a f­
prO' zeB 0' r d nun g (StPO. 1945, ASlg. Nr. 1), 
sündern aum sülche Fristen geändert werden, 
die da,s gerichtliche Strafverfahren betreffen, 
aber nicht in der Strafprüzeßordnung selbs,t, sün­
dern in Nebengesetzen enthahen sind, wie zum 
Beispiel dem Gesetz ü;ber die hedingte Verurtei­
lung, dem Arbeitshausgesetz, dem Tilgungs­
ges'etz, dem Jugendgericht,sgesetz. Der Titel der 
Regierungsvürlage läßt nun Zweifel zu, üb auch 
die nebengesetzlimen Fristen erfaßt s,ind. Durch 
die Titeländerung soU vüLle Klarheit ,geschaffen 
werden. 

Zu Artikel III: 

Der § 502 der Strafprüzeßordnung, der dem 
Gesetze dur,ch Art. III der Regierung5vorlage 
angefügt werden soll, hat zu entfallen. Dies'er 
Paragraph enthält Sündervürsmriften für die 
militärWchen Ehren~trafen der Degradierung, 
Unfähigkeit zur Beförderung und der Entlas­
sung (§§ 539 ms 544 StC.). Die Regierungsvür­
lage einer Strafgesetznovelle 1956, die nach der 
Nüvelle zur Strafprüzeßordnung eil1lgebracht 
würden ist, sieht nun vür, daß die Degradierung, 
di,e Unfähigkeit zur Beförderung und die Ent­
lassung künftig nidlt mehr Strafen, sondern 
Rechtsfülgen der Verurteilung sein süllen (§ 539 
StG. in der Fassung der Regierungsvorlage). Da­
mit werden aber die Vorsdlriften des vorgese­
henen § 502 der Strafprüzeß01~dnung nimt nur 
~ntbehrlich, sondern unrkhdg. Der Justizaus­
schuß hat daher im Art. III den § 502 der Straf­
prüzeßürdnung gesltridlen. 
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.Zu Artikel IV:. 
. . , ~.' " 

Auch die Vereinheitlichtmg des Fristenrechtes 
im Art. IV der Regierungsvorlage Süll noch eine 
Ergänzung erfahren. Nach § 209 Abs. 2 StPO. 
muß si,ch der verhaftete Beschuldigte binnen 
24 Stunden entsd1ließen, ob er gegen die An­
kla,ge einen Einspruch erheben wiU; dem auf 
freien Fuß befindIichen Beschuldigten steht da­
gegen die ganze Einspruchsfrist für diese über­
legung zur Verfügung. Diese Schlechterstel~ung 
des verhafteten Beschuldigten wird noch deut­
limer durch dQe Verlänßerung der Einspruchs­
frist von 8 auf 14 Tage. Der Justizausschuß 
beschlöß daher, in die Regierungsvürlage eine 
Be5:timmung aufzunehmen, durch die die Vür­
schrift der Strafprozeßürdnung aufgehöben wer­
den soll, daß Einsprüche angemeldet werden 
müssen. 

Hinsichtlich der unverändert gebliebenen Be­
stimmungen wird auf die ausführlichen Erläu-

. Marchner 
Berichterstatter 

tel1nden .' Bemerkungen' der Regierung-svorlage 
hin~ewiesen . 

Der Justizausschuß hat nach einer Debatte, an 
der sim außer dem Berichterstatter Abgeürd­
neten Mal' c h n e I' die Abgeordneten Dr. He t­
Zen aue I' und Dr. K I' a n zirn a y r sowie der 
Bundesminister für' Justiz pr. T s c h a cl e k be­
teiligten, die Regierungs.vorlage mit den vom 
Unteraussmuß vorgeschlagenen Knderungen be­
raten und zum Besmluß erhoben. 

Der Ausschuß stellt auf Grund seiner Bera­
tungen den An t rag, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten Ge­
setzentwurf (52 der Beilagen) mit den an g e- . j'. 
s ch I 0 '5' sen e nAh ä n cl e I' u n gen die ver­
fassungsmäßig'e Zustimmu~g erteilen. 

Wien, am 17. Jänner 1957 

Dr. Hofeneder 
Obmann 

'j. 

Abänderungen 
zum Gesetzentwurf' in 52 der Beilagen . 

. 1. Der Titel der Regierungsvorlage hat zu lau­
ten: 

"Bundesgesetz vom 
über Anderungen und Ergänzungen des ge­
richtlichen Strafverfahrensrechtes und des Ge­

schwornen-und Schöffenlistengesetzes." 

2. Im Art. III hat der § 502 zu entfallen; der 
§ 503 erhält die Bezeichnung ,,§ 502". 

3. De~ Art. IV ist folgender Abs. 6 anzu­
fügen: 

,,(6) Die, gesonderte Anmeldung von Ein­
sprüchen entfällt." 

'. 
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